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Gemeinde Mallentin
Gemeindevertretung Mallentin

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Bestätigung der Tagesordnung

3 Einwohnerfragestunde

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 04.03.2013

5 Bericht der Bürgermeisterin

6 Beschluss über die Hauptsatzung der Gemeinde Mallentin VO/04GV/2011-
010

7 Übertragung von Haushaltsansätzen in das Jahr 2013 VO/04GV/2013-
067

8 Breitbandversorgung; Entscheidung  über die Beantragung von 
Fördermitteln

VO/04GV/2013-
069

9 Breitband in den Ortsteilen Roxin, Schmachthagen u.w.; Bestätigung 
der Eilentscheidung der Bürgermeisterin vom 09.04.2013 zur 
Antragstellung auf Förderung des Ausbaus

VO/04GV/2013-
070

10 Anhörung der Gemeinde Mallentin zur Aufnahme der Gemeinde 
Papenhusen in das Amt Grevesmühlen Land zum 01.01.2014

VO/04GV/2013-
071

11 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

12 Klärung von Eigentums- u. Nutzungsverhältnissen an einer Teilfläche 
des Flurstücks 48/2, Flur 1, Gemarkung Mallentin

VO/04GV/2013-
065

13 Beschluss zur Auftragsvergabe von Planungsleistungen nach HOAI 
zur Straßenbaumaßnahme "Ausbau des ländlichen Weges von Hof 
Mummendorf nach Schmachthagen, Abschnitt vor Roxin"

VO/04GV/2013-
068

14 Erweiterung Kita Mallentin; Beschluss über die Auftragsvergabe der 
Planungsleistung

VO/04GV/2013-
072

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Mallentin, Nr: SI/04GV/2013/05

Sitzungstermin: Montag, 13.05.2013, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Gemeindezentrum Mallentin, 23936 Mallentin
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15 Ersuchen um das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag auf 
Anbau an ein Wohngebäude in Hof Mummendorf

VO/04GV/2013-
073

16 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

17 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
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Gemeinde Mallentin

Informationsvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/04GV/2013-067
öffentlich

25.02.2013
Brigitte Stoffregen

Übertragung von Haushaltsansätzen in das Jahr 2013
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.05.2013 Gemeindevertretung Mallentin

Sachverhalt: 

Gemäß § 15 (5) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-D) ist der 
Gemeindevertretung eine Übersicht der Übertragung von Ermächtigungen zur 
Kenntnisnahme vorzulegen.
Die einzelnen Übertragungen sind in der Anlage erläutert. 

Die Übertragung der Haushaltsansätze aus dem Jahr 2012 bewirkt die Abnahme der liquiden Mittel im 
Haushaltsjahr 2013, welche im Finanzhaushalt 2013 berücksichtigt wurde. 

 

Anlage/n:
Übersicht über die Übertragung von Haushaltsansätzen aus dem Jahr 2012                    
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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(zu § 53 GemHVO-Doppik)

D:\CC DCSTemp\Allris\Work00032138A01_000012180.xls

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Nr. Bezeichnung Ansatz
des Haushaltsjahres

Ergebnis 
des Haushaltsjahres

Übertragene Ansätze
nach 

§ 15 GemHVO-
Doppik

in €
1. Aufwandsermächtigungen

Summe Aufwandsermächtigungen
2. Auszahlungsermächtigungen
2.1 Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen

Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen
2.2 Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

12601.09100000S-001 Anzahlungen auf Sachanlagen-Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung 4.400,00 € 2.693,50 € 1.700,00 €
54101.04810000S-001 Grundstücke Straße, Wege, Plätze-Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf 9.545,00 € 0,00 € 9.545,00 €
54101.09600000S-006 Anlagen im Bau-Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf 260.000,61 € 0,00 € 260.000,61 €
54101.09600000S-015 Anlagen im Bau-Ausbau des ländlichen Weges von Roxin nach Hof Mummendorf 465.000,00 € 3.262,47 € 461.737,53 €
54101.09600000S-018 Anlagen im Bau-Ausbau des ländlichen Weges von Mallentin nach Hof Mummendorf 265.000,00 € 1.371,56 € 263.628,44 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 996.611,58 €
12601.23310000H-001 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung-Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung 2.900,00 € 2.693,50 € 206,50 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 206,50 €
Finanzbedarf 2013 (61201.09600000-999) 996.405,08 €

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Summe Auszahlungsermächtigungen

genehmigte Festsetzung 
des Haushaltsjahres

davon 
im Haushaltsjahr 

in Anspruch genommen

fortgeltende Ansätze
nach 

§ 52 Abs. 3
KV M-V

in €
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen

Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen

(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik) Gesamtbetrag Planungsdaten des
Haushaltsfolgejahres

Planungsdaten des zweiten
Haushaltsfolgejahres

Planungsdaten des dritten
Haushaltsfolgejahres

Planungsdaten 
weiterer

Haushaltsfolgejahre
in €

Summe
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Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/04GV/2013-069
öffentlich

25.03.2013
Herr Lars Prahler

Breitbandversorgung; Entscheidung  über die Beantragung von 
Fördermitteln
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Mallentin

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, auf Grundlage des Angebotes der Fa. WEMACOM vom 
18.02.2013 den Antrag auf Breitbandversorgung für die Ortsteile Schmachthagen und Roxin 
zu stellen. 
        
 

Sachverhalt: 

Die Breitbandinitiative des Landwirtschaftsministeriums soll zur Verbesserung der 
Versorgung des ländlichen Raums mit schnellen Internetzugängen dienen. 

Der Ansatz dieses Förderprogramms ist dabei, mögliche Anbieter durch ein offenes 
Wettbewerbsverfahren dazu aufzufordern, eine technische Lösung dafür zu entwickeln und 
eine sog. Wirtschaftlichkeitslücke auszuweisen. Diese sog. Wirtschaftlichkeitslücke ergibt 
sich aus dem Investitionsbedarf und den zu erwartenden Anmeldungen nach Herstellung der 
Infrastruktur. 

90 % der ausgewiesenen Wirtschaftlichkeitslücke würde bei entsprechender Antragstellung 
gefördert, 10 % verblieben bei der jeweiligen Gemeinde. 

Gesteuert wird dieser Wettbewerb landesweit durch den Zweckverband Elektronische 
Verwaltung, der für die Gemeinde Mallentin Anfang Februar das Ergebnis vorgelegt hat. 
Demnach haben drei Anbieter ein Angebot abgegeben: 

Anbieter Investitionskosten Wirtschaftlichkeitslücke 10%iger Eigenanteil 
der Gemeinde 

WEMACOM  135.400 € 100.595 € 10.060 €
Sewikom GmbH 218.603 € 109.628 € 10.963 €
Deutsche 
Telekom 

178.006 €€ 181.718 € 18.172 €

Die Angebote unterscheiden sich desweiteren in der technischen Ausführung, den zu 
erwartenden technischen Parametern für den Kunden sowie in dem preislichen Angebot an 
den Kunden. Nähere Informationen sind den beigefügten Wettbewerbsunterlagen der 
Unternehmen zu entnehmen. 

Zudem hat der Zweckverband aufgrund der andernfalls zu erwartenden Kostensteigerung 
darauf eigenständig verzichtet, die Preisabfrage auch auf den Ortsteil Neu Greschendorf 
auszuweiten. 

TOP 8
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Bei Zuschlag für den günstigeren Anbieter WEMACOM ergibt sich also ein 10%iger 
Eigenanteil i.H.v. 10.060 €. Aufgrund der erheblichen preislichen Unterschiede ist eine 
Vergabe an die Telekom bei einer Förderung von 90 % ausgeschlossen. Dies hat eine 
nochmalige Rückfrage beim Fördermittelgeber eindeutig ergeben. 

In vergleichbaren Ausschreibungen im Amtsbereich wurden folgende Ergebnisse erzielt ..:  

Gägelow: Wirtschaftlichkeitslücke ca. 78 T€ (LoftNet/WEMACOM)
Börzow: Wirtschaftlichkeitslücke ca. 75 T€ (D.Telekom)
Plüschow: Wirtschaftlichkeitslücke ca. 76 T€ (D.Telekom)
Warnow: Wirschaftlichkeitslücke ca. 117 T€ (D.Telekom)
Testorf-Steinfort: Wirtschaftlichkeitslücke ca. 146 T€ (Sewikom)

Dies ergebe bezogen auf die profitierenden ca. 114 Haushalte in Schmachthagen und Roxin 
ein Zuschuss aus Eigenmitteln der Gemeinde i.H.v. 88 €. Der Gesamtzuschuss pro Haushalt 
beliefe sich auf ca. 882 €. 

Die generelle Eignung der Unternehmen der Fa. WEMACOM für derartige 
Aufgabenstellungen hat der Zweckverband überprüft. Die Fa. WEMACOM ist der 
Stadtverwaltung persönlich als Anbieter bekannt. Das technische Konzept stammt von der 
Fa. Loftnet, die in der Gemeinde Gägelow bereits die Breitbandversorgung aufbaute. Das 
technische Konzept ist im Angebot eingehender erläutert.  
    
 

Finanzielle Auswirkungen:

Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung. Im HHP 2013 sind Aufwendung für den 
Aufbau einer Breitbandversorgung mit einem Eigenanteil von 11.500 € enthalten. Der 
Eigenanteil für die Antragstellung ist also gesichert 
   
 

Anlage/n:

Angebote der Fa. WEMACOM, Fa. Sewikom und D.Telekom     
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

TOP 8

6 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

7 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

8 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

9 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

10 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

11 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

12 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

13 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

14 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

15 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

16 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

17 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

18 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

19 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

20 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

21 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

22 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

23 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

24 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

25 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

26 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

27 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

28 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

29 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

30 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

31 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

32 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

33 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

34 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

35 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

36 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

37 von 44 in Zusammenstellung



TOP 8

38 von 44 in Zusammenstellung



Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/04GV/2013-070
öffentlich

18.04.2013

Breitband in den Ortsteilen Roxin, Schmachthagen u.w.; 
Bestätigung der Eilentscheidung der Bürgermeisterin vom 
09.04.2013 zur Antragstellung auf Förderung des Ausbaus
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Mallentin

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, die Eilentscheidung der Bürgermeisterin vom 
09.04.2013 zur Antragstellung auf Förderung des Ausbaus der Breitbandversorgung

 

Sachverhalt: 

Die Bürgermeisterin hat am 09.04.2013 gemäß § 39 Abs. 3 Satz 3 KV M-V eine 
Eilentscheidung zur Antragstellung von Fördermitteln für die Breitbandversorgung der 
Ortsteile Schmachthagen und Roxin sowie etwaig Neu Greschendorf getroffen.. 

Grundlage hierfür war das Angebot der Fa. WEMACOM und die in der Beratung der 
Beschlussvorlage 2013/069 in der Sitzung des Hauptausschusses am 08.04.2013. 

Die Eilentscheidung und dessen Begründung sowie der zugrunde liegende 
Beschluwssvorlschlag 2013/069 liegt als Anlage anbei. 

Diese Eilentscheidung bedarf gemäß § 39 Abs. 3 Satz 4 KV M-V der Genehmigung der 
Gemeindevertretung.

Information zum Einfluss dieser Entscheidung auf Leitbilder 
Leitbild 1 Leitbild 2 Leitbild 3 Leitbild 4 Leitbild 5 Leitbild 6

 
 

Finanzielle Auswirkungen:

Die Genehmigung der Eilentscheidung führt zu keiner finanziellen Auswirkung über die in der 
Beschlussvorlage 2013-069 beschrieben Sachzusammenhänge hinaus. 
 
 

Anlage/n:
Eilentscheidung vom 09.04.2013
Beschlussvorlage 2013-069 (ohne Anlagen)
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Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/04GV/2013-069
öffentlich

25.03.2013
Herr Lars Prahler

Breitbandversorgung; Entscheidung  über die Beantragung von 
Fördermitteln
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Mallentin

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, auf Grundlage des Angebotes der Fa. WEMACOM vom 
18.02.2013 den Antrag auf Breitbandversorgcung für die Ortsteile Schmachthagen und 
Roxin zu stellen. 
      
 

Sachverhalt: 

Die Breitbandinitiative des Landwirtschaftsministeriums soll zur Verbesserung der 
Versorgung des ländlichen Raums mit schnellen Internetzugängen dienen. 

Der Ansatz dieses Förderprogramms ist dabei, mögliche Anbieter durch ein offenes 
Wettbewerbsverfahren dazu aufzufordern, eine technische Lösung dafür zu entwickeln und 
eine sog. Wirtschaftlichkeitslücke auszuweisen. Diese sog. Wirtschaftlichkeitslücke ergibt 
sich aus dem Investitionsbedarf und den zu erwartenden Anmeldungen nach Herstellung der 
Infrastruktur. 

90 % der ausgewiesenen Wirtschaftlichkeitslücke würde bei entsprechender Antragstellung 
gefördert, 10 % verblieben bei der jeweiligen Gemeinde. 

Gesteuert wird dieser Wettbewerb landesweit durch den Zweckverband Elektronische 
Verwaltung, der für die Gemeinde Mallentin Anfang Februar das Ergebnis vorgelegt hat. 
Demnach haben drei Anbieter ein Angebot abgegeben: 

Anbieter Investitionskosten Wirtschaftlichkeitslücke 10%iger Eigenanteil 
der Gemeinde 

WEMACOM  135.400 € 100.595 € 10.060 €
Sewikom GmbH 218.603 € 109.628 € 10.963 €
Deutsche 
Telekom 

178.006 €€ 181.718 € 18.172 €

Die Angebote unterscheiden sich desweiteren in der technischen Ausführung, den zu 
erwartenden technischen Parametern für den Kunden sowie in dem preislichen Angebot an 
den Kunden. Nähere Informationen sind den beigefügten Wettbewerbsunterlagen der 
Unternehmen zu entnehmen. 

Zudem hat der Zweckverband aufgrund der andernfalls zu erwartenden Kostensteigerung 
darauf eigenständig verzichtet, die Preisabfrage auch auf den Ortsteil Neu Greschendorf 
auszuweiten. 

TOP 9
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Bei Zuschlag für den günstigeren Anbieter WEMACOM ergibt sich also ein 10%iger 
Eigenanteil i.H.v. 10.060 €. Aufgrund der erheblichen preislichen Unterschiede ist eine 
Vergabe an die Telekom bei einer Förderung von 90 % ausgeschlossen. Dies hat eine 
nochmalige Rückfrage beim Fördermittelgeber eindeutig ergeben. 

In vergleichbaren Ausschreibungen im Amtsbereich wurden folgende Ergebnisse erzielt ..:  

Gägelow: Wirtschaftlichkeitslücke ca. 78 T€ (LoftNet/WEMACOM)
Börzow: Wirtschaftlichkeitslücke ca. 75 T€ (D.Telekom)
Plüschow: Wirtschaftlichkeitslücke ca. 76 T€ (D.Telekom)
Warnow: Wirschaftlichkeitslücke ca. 117 T€ (D.Telekom)
Testorf-Steinfort: Wirtschaftlichkeitslücke ca. 146 T€ (Sewikom)

Dies ergebe bezogen auf die profitierenden ca. 114 Haushalte in Schmachthagen und Roxin 
ein Zuschuss aus Eigenmitteln der Gemeinde i.H.v. 88 €. Der Gesamtzuschuss pro Haushalt 
beliefe sich auf ca. 882 €. 

Die generelle Eignung der Unternehmen der Fa. WEMACOM für derartige 
Aufgabenstellungen hat der Zweckverband überprüft. Die Fa. WEMACOM ist der 
Stadtverwaltung persönlich als Anbieter bekannt. Das technische Konzept stammt von der 
Fa. Loftnet, die in der Gemeinde Gägelow bereits die Breitbandversorgung aufbaute. Das 
technische Konzept ist im Angebot eingehender erläutert.  
   
 

Finanzielle Auswirkungen:

Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung. Im HHP 2013 sind Aufwendung für den 
Aufbau einer Breitbandversorgung mit einem Eigenanteil von 11.500 € enthalten. Der 
Eigenanteil für die Antragstellung ist also gesichert 
  
 

Anlage/n:

Angebote der Fa. WEMACOM, Fa. Sewikom und D.Telekom    
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Hauptamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/04GV/2013-071
öffentlich

24.04.2013
Scheiderer, Pirko

Anhörung der Gemeinde Mallentin zur Aufnahme der Gemeinde 
Papenhusen in das Amt Grevesmühlen Land zum 01.01.2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.05.2013 Gemeindevertretung Mallentin

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Mallentin befürwortet die Aufnahme der Gemeinde Papenhusen in 
das Amt Grevesmühlen Land zum 01.01.2014.
 

Sachverhalt: 
Die Gemeinden Papenhusen, Mallentin und Börzow wollen laut Gebietsänderungsvertrag 
vom 18.12.2012 mit Ablauf des Tages vor der nächsten Kommunalwahl eine neue 
Gemeinde bilden. Sowohl die beteiligten Gemeinden als auch die beiden tangierten Ämter 
sind überein gekommen, dass es für eine frühzeitige und reibungslose Vorbereitung dieser 
Wahl und des zeitgleich geplanten Bürgerentscheids zum zukünftigen Gemeindenamen 
sinnvoll ist, dass die Gemeinde Papenhusen bereits zum 01.01.2014 vom Amt Schönberger 
Land in das Amt Grevesmühlen Land wechselt. Zudem erscheint dieser vorzeitige Wechsel 
auch aus buchhalterischen Gründen angezeigt, weil eine unterjährige Übernahme/Übergabe 
des Haushalts und aller damit im Zusammenhang stehenden Belange eine wesentlich 
höhere Belastung von Personal und Arbeitszeit nach sich zöge. Um diesen Amtswechsel 
durchführen zu dürfen, wurde am 09.04.2013 ein Antrag beim Landesverordnungsgeber auf 
Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung gestellt.

Per Mail vom 22.04.2013 zeigt das Ministerium an, dass zur Änderung der 
Landesverordnung eine Anhörung aller vom Amtswechsel Betroffenen nach § 125 Abs. 6 
Satz 3 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) geboten 
ist – dazu zählen nach Ansicht des Verordnungsgebers auch die von der Fusion nicht 
tangierten Gemeinden der beiden Ämter. Diese Gemeinden haben im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens nunmehr Gelegenheit, sich zu dem geplanten Ämterwechsel zu 
äußern.

Damit die Änderung der Landesverordnung noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel vollzo-
gen werden kann, ist der Zeitrahmen für die Anhörung der amtsangehörigen Gemeinden 
sehr knapp bemessen. Die untere Rechtsaufsichtsbehörde hat daher die Verwaltungen der 
betroffenen Ämter aufgefordert, die Stellungnahmen bis zum 10.06.2013 vorzulegen. 
 

Finanzielle Auswirkungen:                 
 

Anlage/n:                    
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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